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Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Seit der Kindschaftsrechtsrefom im Jahr esetz vor, dass nicht verheiratete Eltern das 

die elterliche Sorge inne (9 1626a B 

Eltern zusammenleben und 
same Erklärung zur Überna 

I 

ssungsgericht hat im Januar 2003 die geltende gesetzliche Regelung zum Sorgerecht 
nicht miteinander verheirateter Eltern im Wesentlichen für verfassungskonform erklärt. Es bestätigte 
die starke Rechtsstellung der Mutter, wenn es bei nichtverheirateten Paaren zu keiner einvernehmli- 
chen Sorgeerklärung kommt. Der Gesetzgeber ist aber nicht von der Verantwortung entbunden zu 
prüfen, ob Gründe für eine Änderung der Regelung sprechen. 
Der Gesetzgeber hatte - unter Billigung des Bundesverfassungsgerichts - der gesetzlichen Regelung 
die Annahme zugrunde gelegt, dass ein gegen den Willen der Mutter erzwungenes gemeinsames Sor- 
gerecht in der Regel nicht dem Kindeswohl entspreche. 
Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich die Mutter - gerade bei Zusammenleben der Eltern - nur 
ausnahmsweise dem gemeinsamen Sorgerecht verweigert und dies nur aus Kindeswohlgründen. 

Auch wenn es immer noch an umfassenden Datengrundlagen zur Überprüfung dieser Annahmen man- 
gelt, zeichnet sich ab, dass der Ausgangspunkt in dieser Pauschalität nicht Bestand haben kann. Es 
spricht viel dafur, dass ein gemeinsames elterliches Sorgerecht bei Nichtverheirateten in vielen Fällen 
durchaus am besten dem Kindeswohl entspricht. 

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt. 



Die Gründe, aus denen es nicht zu einem gemeinsamen Sorgerecht kommt, sind vielfältig. Es ist daher 
nicht angemessen, bei nichtverheirateten Paaren für Väter keinerlei Möglichkeit vorzusehen, das Veto 
eines Elternteils - der Mutter - gegen ein gemeinsames Sorgerecht von einer neutralen Instanz über- 
prüfen zu lassen. Väter, die Verantwortung für ihr Kind übernehmen wollen und sich engagiert an der 
Erziehung ihres Kindes beteiligen, dürfen nicht generell von der elterlichen Verantwortung, wie sie 
sich auch im Sorgerecht äußert, ausgesch1ossen werden. Für sie soll künftig ein Verfahren ermöglicht 
werden, in dessen Rahmen sie - zunächst - eine Beratung durch einen Träger der Jugendhilfe in An- 
spruch nehmen. Zu einer weiteren Beratung wird auch die Mutter eingeladen. Ziel muss es sein, bei 
den uneinigen Eltern eine außergerichtliche Einigung zu fordern. Führt ein solches vorgelagertes Ver- 
fahren zu keiner Einigung, muss eine gerichtliche Entscheidung darüber, welche Sorgerechtsform dem 
Kindeswohl am dienlichsten ist, ermöglicht werden. Notwendig ist eine Öffnung der bisherigen Re- 
gelung dahingehend, dass ein Anspruch auf gerichtliche Einzelfallentscheidungen zum gemeinsamen 
Sorgerecht möglich wird. 

11. Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf: 

Einen Gesetzesentwurf zur Änderung des 5 1626a BGB (und da 
gelungen) vorzulegen, in dem die bi 
im Einzelfall Anspruch auf eine gerich des gemeinsamen Sor- 
gerechts hat. Die gerichtliche Einze 
welche Sorgerechtsform dem Kindes 
auf kindeswohlschädliche Gesichtspunkte, wie insbe wiegende Konflikte mit Ge- 
waltdrohungen oder anwendungen. 

W Die Erlangung der gemeinsamen elte möglich sein, wenn ein Vater sei- 
nen Anteil an elterlicher Fürsorge (a 
füllt oder dies tun will und bisher daran 
Das Gericht hat sich hiervon ein differe 

ebensjahres des gemeinsamen Kindes zulässig. Vor 
ratung durch einen qualifizierten Träger der Jugend- 
oder ein qualifizierter freier Träger der Jugendhilfe 

ämng und Lösungsfindung auch die Mutter zum Termin. 
Eine Teilnahme der ist jedoch nicht verpflichtend. Die Nichtteilnahme darf 
keine nachteiligen F 

aftlich begleiten zu lassen und dem Gesetzgeber 
Bericht zu erstatten, ob sich die Öffnung beim ge- 
er Praxis bewährt hat und welche Wirkungen diese 

d die Eltern hat. 

Der ~eu t sche  Bundestag fordert die Bundesregierung des Weiteren auf, 

W auf die Bundesländer einzuwirken, dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder vergleichbar 
qualifizierter Träger zur Wahrnehmung der Informations-, Beratungs-, Moderations- und Mediati- 
onsaufgaben angemessen sachlich und personell ausgestattet werden. 
Das mit diesen Aufgaben betraute Personal ist entsprechend zu qualifizieren. 

Berlin, den 28. Mai 2008 

Renate Künast, Fritz Kuhn und Fraktion 



Begründung 

Familienformen in Deutschland werden vielfältiger. Wenngleich in der Mehrheit der Familien die 
Eltern miteinander verheiratet sind, wuchs allein in den vergangenen Jahren die Zahl der nichteheli- 
chen Lebensgemeinschaften mit Kindern um gut ein Viertel. Die Zahl der nichtehelich geborenen 
Kinder ist dabei auf rund 200.000 jährlich angestiegen. 
Die Unterschiede in der Lebensweise zwischen verheirateten und nicht verheirateten Paaren sind ins- 
gesamt geringer geworden. Immer mehr Eltern und Kinder sind daher von der gegenwärtigen Rege- 
lung des Sorgerechts bei Nichtverheirateten betroffen. 

Auch das Bild vom Kind hat sich geändert: Kinder sind Subjekte mit eigenen Rechten. Das Recht auf 
beide Eltern gehört dazu. 
Für das Wohlergehen von Kindern gilt der Grundsatz, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erzie- 

im Vordergrund stehen. 

( ,  nis von Vätern, die 
enuines Elternrecht, 

Vollendung des ersten Lebensjahres des gemeins 

Konflikte, die die Elternebene be 

Klärung anzubieten. 

n gilt es generell zu fordern. 
worden. So haben Eltern das Recht auf, aber auch die Pflicht 
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stimmungsrecht, die Vornamensgebung, die Festlegung der Religion, die Einwilligung in ärztliche 
Behandlungen, die Anmeldung zur Kindertagesstätte und zur Schule, die Wahl der Ausbildung und 
einige andere Entscheidungen. 
Diese Regelung hat sich grundsätzlich bewährt. Es ist zu konstatieren, dass sich das gemeinsame Sor- 
gerecht häufig auch bei Uneinigkeit hinsichtlich des Sorgerechts konfliktmindernd, diskursfordernd 
und damit kindeswohlfreundlich auswirkt. 

Wegen der Vielfalt der Motive einer Verweigerung der gemeinsamen Sorgeerklärung bei den nicht 
verheirateten Eltern erscheint es immer unbefriedigender, dass dem Vater keine Überprüfungsmög- 
lichkeit des Vetos der Mutter eingeräumt wird. Dem Vater ist daher ein Zugang zur Ausübung des 
Elternrechts zu gewähren. 

Im Detail soll die Regelung wie folgt aussehen: Wenn der nicht mit der Mutter verheiratete Vater wil- 
lens und in der Lage ist, die elterliche Verantwortung für das gemeinsame Kind in gleicher Weise wie 



die Mutter zu tragen und dies dem Kindeswohl am besten entspricht, sollte eine gerichtliche Einzel- 
fallentscheidung zugunsten des gemeinsamen Sorgerechts auch gegen den ausdrücklichen Willen der 
Mutter möglich sein. Diese gerichtliche Prüfung sollte allerdings nicht an das gemeinsame Familien- 
leben im Sinne einer tatsächlichen gemeinsamen elterlichen Sorge gebunden sein, sondern auch für 
Fälle gelten, in denen der Vater seinen Anteil an elterlicher Fürsorge erfüllt oder dies tun will und 
bisher daran gehindert worden ist. Sollte die Mutter die gemeinsame Sorge, wie vom Gesetzgeber in 
der bestehenden Regelung unterstellt, aus schwerwiegenden, kindeswohlschädlichen Gründen - etwa 
Gewaltausübung gegen sie oder das Kind - nicht befürworten, müssen diese Gründe auch in der Ein- 
zelfallprüfung Bestand haben. 
Wesentliche Voraussetzung für die Klage soll sein, dass der Vater seinen Anteil an elterlicher Fürsor- 
ge erfüllt, die Mutter sich jedoch aus kindeswohlfremden Gründen weigert, eine gemeinsame Sorgeer- 
klärung abzugeben. Das Gericht muss sich dann ein Bild machen, auch in dem es Bereitschaft und 
Engagement des Vaters zur Verantwortungsübernahme in Augenschein nimmt. Dazu gehört selbstver- 
ständlich die Erfüllung von Unterhalts- und Umgangspflichten. Auch muss er sich 
verantwortungsvoll um das Kind gekümmert haben bzw. sich um die Ausübu 
rolle ernsthaft bemüht haben. Vor einer ge 
sche Beratung erfolgt sein. 
Der Vater, der das Sorgerecht mit ausüb 
gendhilfe und wird dort hinsichtlich seiner 

(' ' - i  Möglichkeit, seinen Wunsch, das gemeins 
bekunden. Ein qualifizierter Träger der Ju 
um in einem gemeinsamen Beratungster öglichkeit eine einver- 
nehmliche Lösung zu finden. Sollte dies 
kommen, darf sich das nicht nachteilig auf die Beteiligte 

Ziel einer Neuregelung des Sorgerechts für es demnach sein, eine neue Balan- 
ce zwischen dem Wohl und interesse des K zu finden. Eine Öffnung der beste- 
henden Regelung durch die Möglichkeit ein 
des Kindes auf beide Eltern mehr Geltung V n und die Rechtsschutz- und damit Gerechtig- 
keitslücke für die Väter schließen, dere aftes Anliegen das Kindeswohl ist. 

Es gilt, die berechtigten intere es an beiden Eltern besser zur Geltung zu bringen. Dies 
entspricht auch dem Geist de rrechtskonvention, die die Bundesrepublik Deutschland rati- 
fiziert hat. 
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Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Eltern zusammenleben und 

0 

sungsgericht hat im Januar 2003 die geltende gesetzliche Regelung zum Sorgerecht 
nicht miteinander verheirateter Eltern im Wesentlichen für verfassungskonform erklärt. Es bestätigte 
die starke Rechtsstellung der Mutter, wenn es bei nichtverheirateten Paaren zu keiner einvernehmli- 
chen Sorgeerklärung kommt. Der Gesetzgeber ist aber nicht von der Verantwortung entbunden zu 
prüfen, ob Gründe für eine Änderung der Regelung sprechen. 
Der Gesetzgeber hatte - unter Billigung des Bundesverfassungsgerichts - der gesetzlichen Regelung 
die Annahme zugrunde gelegt, dass ein gegen den Willen der Mutter erzwungenes gemeinsames Sor- 
gerecht in der Regel nicht dem Kindeswohl entspreche. 
Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich die Mutter - gerade bei Zusammenleben der Eltern - nur 
ausnahmsweise dem gemeinsamen Sorgerecht verweigert und dies nur aus Kindeswohlgründen. 

Auch wenn es immer noch an umfassenden Datengrundlagen zur Überprüfung dieser Annahmen man- 
gelt, zeichnet sich ab, dass der Ausgangspunkt in dieser Pauschalität nicht Bestand haben kann. Es 
spricht viel dafür, dass ein gemeinsames elterliches Sorgerecht bei Nichtverheirateten in vielen Fällen 
durchaus am besten dem Kindeswohl entspricht. 

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt. 



Die Gründe, aus denen es nicht zu einem gemeinsamen Sorgerecht kommt, sind vielfältig. Es ist daher 
nicht angemessen, bei nichtverheirateten Paaren für Väter keinerlei Möglichkeit vorzusehen, das Veto 
eines Elternteils - der Mutter - gegen ein gemeinsames Sorgerecht von einer neutralen Instanz über- 
prüfen m lassen. Väter, die Verantwortung für ihr Kind übernehmen wollen und sich engagiert an der 
Erziehung ihres Kindes beteiligen, dürfen nicht generell von der elterlichen Verantwortung, wie sie 
sich auch im Sorgerecht äußert, ausgeschlossen werden. Für sie soll künftig ein Verfahren ermöglicht 
werden, in dessen Rahmen sie - zunächst - eine Beratung durch einen Träger der Jugendhilfe in An- 
spruch nehmen. Zu einer weiteren Beratung wird auch die Mutter eingeladen. Ziel muss es sein, bei 
den uneinigen Eltern eine außergerichtliche Einigung zu fordern. Führt ein solches vorgelagertes Ver- 
fahren m keiner Einigung, muss eine gerichtliche Entscheidung darüber, welche Sorgerechtsform dem 
Kindeswohl am dienlichsten ist, ermöglicht werden. Notwendig ist eine Öffnung der bisherigen Re- 
gelung dahingehend, dass ein Anspruch auf gerichtliche Einzelfallentscheidungen zum gemeinsamen 
Sorgerecht möglich wird. 

11. Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf: 

Einen Gesetzesentwurf zur Änderung des 5 1626a BGB (und da 
gelungen) vorzulegen, in dem die bisherige Regelung dahingehen 

( 'i im Einzelfall Anspruch auf eine gerichtliche Entsch des gemeinsamen Sor- 
gerechts hat. Die gerichtliche Einzelfallentscheidung der orientiert sich daran, 
welche Sorgerechtsform dem Kindeswohl am Besten ents immt besondere Rücksicht 
auf kindeswohlschädliche Gesichtspunkte, wie insbe wiegende Konflikte mit Ge- 
waltdrohungen oder -anwendungen. 

Die Erlangung der gemeinsamen elterlichen S n möglich sein, wenn ein Vater sei- 
nen Anteil an elterlicher Fürsorge (auch einer Unterhalts- und Umgangspflichten) er- 
füllt oder dies tun will und bisher daran en Gründen gehindert worden ist. 
Das Gericht hat sich hiervon ein differe 
Die Klage ist erst m ebensjahres des gemeinsamen Kindes zulässig. Vor 

ratung durch einen qualifizierten Träger der Jugend- 
oder ein qualifizierter freier Träger der Jugendhilfe 
nd Lösungsfindung auch die Mutter zum Termin. 
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Regelung wissenschaftlich begleiten zu lassen und dem Gesetzgeber 
dung des Gesetzes Bericht zu erstatten, ob sich die Öffnung beim ge- 

nicht Verheirateter in der Praxis bewährt hat und welche Wirkungen diese 
d die Eltern hat. 

Der ~eu t sche  Bundestag fordert die Bundesregierung des Weiteren auf, 

auf die Bundesländer einzuwirken, dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder vergleichbar 
qualifizierter Träger zur Wahrnehmung der Informations-, Beratungs-, Moderations- und Mediati- 
onsaufgaben angemessen sachlich und personell ausgestattet werden. 
Das mit diesen Aufgaben betraute Personal ist entsprechend zu qualifizieren. 

Berlin, den 28. Mai 2008 

Renate Künast, Fritz Kuhn und Fraktion 



Begründung 

Familienformen in Deutschland werden vielfältiger. Wenngleich in der Mehrheit der Familien die 
Eltern miteinander verheiratet sind, wuchs allein in den vergangenen Jahren die Zahl der nichteheli- 
chen Lebensgemeinschaften mit Kindern um gut ein Viertel. Die Zahl der nichtehelich geborenen 
Kinder ist dabei auf rund 200.000 jährlich angestiegen. 
Die Unterschiede in der Lebensweise zwischen verheirateten und nicht verheirateten Paaren sind ins- 
gesamt geringer geworden. Immer mehr Eltern und Kinder sind daher von der gegenwärtigen Rege- 
lung des Sorgerechts bei Nichtverheirateten betroffen. 

Auch das Bild vom Kind hat sich geändert: Kinder sind Subjekte mit eigenen Rechten. Das Recht auf 
beide Eltern gehört dazu. 
Für das Wohlergehen von Kindern gilt der Grundsatz, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erzie- 

im Vordergrund stehen. 
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Vollendung des ersten Lebensjahres des gemeins 

Konflikte, die die Elternebene be 

Klärung anzubieten. 

siert worden. So haben Eltern das Recht auf, aber auch die Pflicht 
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stimmungsrecht, die Vornamensgebung, die Festlegung der Religion, die Einwilligung in ärztliche 
Behandlungen, die Anmeldung zur Kindertagesstätte und zur Schule, die Wahl der Ausbildung und 
einige andere Entscheidungen. 
Diese Regelung hat sich grundsätzlich bewährt. Es ist zu konstatieren, dass sich das gemeinsame Sor- 
gerecht häufig auch bei Uneinigkeit hinsichtlich des Sorgerechts konfliktmindernd, diskursfördemd 
und damit kindeswohlfreundlich auswirkt. 

Wegen der Vielfalt der Motive einer Verweigerung der gemeinsamen Sorgeerklärung bei den nicht 
verheirateten Eltern erscheint es immer unbefriedigender, dass dem Vater keine Überprüfungsmög- 
lichkeit des Vetos der Mutter eingeräumt wird. Dem Vater ist daher ein Zugang zur Ausübung des 
Elternrechts zu gewähren. 

Im Detail soll die Regelung wie folgt aussehen: Wenn der nicht mit der Mutter verheiratete Vater wil- 
lens und in der Lage ist, die elterliche Verantwortung für das gemeinsame Kind in gleicher Weise wie 



die Mutter zu tragen und dies dem Kindeswohl am besten entspricht, sollte eine gerichtliche Einzel- 
fallentscheidung zugunsten des gemeinsamen Sorgerechts auch gegen den ausdrücklichen Willen der 
Mutter möglich sein. Diese gerichtliche Prüfung sollte allerdings nicht an das gemeinsame Familien- 
leben im Sinne einer tatsächlichen gemeinsamen elterlichen Sorge gebunden sein, sondern auch für 
Fälle gelten, in denen der Vater seinen Anteil an elterlicher Fürsorge erfüllt oder dies tun will und 
bisher daran gehindert worden ist. Sollte die Mutter die gemeinsame Sorge, wie vom Gesetzgeber in 
der bestehenden Regelung unterstellt, aus schwerwiegenden, kindeswohlschädlichen Gründen - etwa 
Gewaltausübung gegen sie oder das Kind - nicht befürworten, müssen diese Gründe auch in der Ein- 
zelfallprüfung Bestand haben. 
Wesentliche Voraussetzung für die Klage soll sein, dass der Vater seinen Anteil an elterlicher Fürsor- 
ge erfullt, die Mutter sich jedoch aus kindeswohlfremden Gründen weigert, eine gemeinsame Sorgeer- 
klämng abzugeben. Das Gericht muss sich dann ein Bild machen, auch in dem es Bereitschaft und 
Engagement des Vaters zur Verantwortungsübernahme in Augenschein nimmt. Dazu gehört selbstver- 
ständlich die Erfüllung von Unterhalts- 
verantwortungsvoll um das Kind gekümmert haben bzw. sich um die Ausübu 
rolle ernsthaft bemüht haben. Vor einer 
sche Beratung erfolgt sein. 
Der Vater, der das Sorgerecht mit ausüben 
gendhilfe und wird dort hinsichtlich seiner 
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kommen, darf sich das nicht nachteilig auf die Beteili 

Ziel einer Neuregelung des Sorgerechts für es demnach sein, eine neue Balan- 
ce zwischen dem Wohl und Interesse des K zu finden. Eine Öffnung der beste- 
henden Regelung durch die Möglichkeit ein 
des Kindes auf beide Eltern mehr Geltung V n und die Rechtsschutz- und damit Gerechtig- 

aftes Anliegen das Kindeswohl ist. 

fiziert hat. 


